
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.  Tel.: 0471 92600-1  •  info@woge-bremerhaven.de

ÜBERNAHME VON EINRICHTUNGEN

Folgende vom Vormieter übernommene  Einrichtungen gehören nicht zur Mietsache und sind daher auf Verlangen 

des Vermieters bei Beendigung des Mietverhältnisses zu seinen Lasten zu entfernen. Bei Auszug ist der Ursprungs-

zustand wiederherzustellen oder dem nachfolgenden Mieter diese entgeltlich oder unentgeltlich mit gleicher Ver-

pflichtung zu übergeben. Eine Übernahme durch den Vermieter scheidet aus.

Wohnungsgenossenschaft Bremerhaven eG

Friedrich-Ebert-Straße 5

27570 Bremerhaven

                
Ort, Datum

                
Unterschrift der / des Mieter / s

Vertragsnummer:	                                    

Wohnung:                                        

  

Anlage zum Übergabeprotokoll

 -                                 

 -             

  -             

 -             

 -                                     


	Vertragsnummer_2: 
	Wohnung_2: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	Ort Datum_2: 


